
Mögliche Arten von Freistellungen:
ADR-Vorschriften gelten nicht, wenn folgende 
Bedingungen eingehalten werden 
(werden mit jeder Stufe mehr)

Private
Güter für persönlichen 
Gebrauch, Freizeit, 
Sport

einzelhandelsgerecht
abgepackt
max. 240 L brennbarer
flüssiger Stoff

Ladungssicherung
§ 101 KFG

1.1.3.1.lit a)

Handwerker-
befreiung

Unternehmens-
Haupttätigkeit

Freiwerden des Inhalts
verhindern 

450 L je Verpackung
max. 1000 Punkte

Ladungssicherung
§ 101 KFG

du

1.1.3.1.lit c) 

Aufzählung der wichtigsten Bedingungen; Vollständige Details in den jeweiligen ADR-Vorschriften.

1000 Punkte-
Regel

Dokumenten-/ 
Fahrzeugkontrolle vor 
Beladung

2 kg Feuerlöscher 

Beförderungspapier 

Bezettelung und
Kennzeichnung

UN-geprüfte 
Verpackung 

Unterweisung 1.3 ADR 

Menge je Beförderungs-
einheit max 1000 Punkte

Ladungssicherung
7.5.7 ADR

Umverpackung möglich 

1.1.3.6 

LQ

Absender muss Menge 
an Beförderer mitteilen

Versandstück 30/20 kg 
in Trays mit Folie

2-fach Verpackung
Innen-Außen 

Unterweisung 1.3 ADR 

Menge aus Tab A
Spalte 7a max. 5 kg/L

Ladungssicherung
7.5.7 ADR

Umverpackung möglich 

1.1.3.4 iVm 3.4 

EQ

1000 Versandstücke pro
Fahrzeug maximal 

3-fach Verpackung
Innen-Zwischen-Außen;
Fallprüfung 1,8 m = VG I

Unterweisung 1.3 ADR 

Menge aus Tab A
Spalte 7b 30/1000 ml

Ladungssicherung
7.5.7 ADR

Umverpackung möglich 

1.1.3.4 iVm 3.5

3.5-3 

3.5.4.2 Die Abmessungen des Kennzeichens müssen mindestens 100 mm x 100 mm sein. 

Kennzeichen für freigestellte Mengen 

Schraffierung und Symbol in derselben Farbe, 
schwarz oder rot, auf weißem oder geeignetem 

kontrastierendem Grund 

* An dieser Stelle ist die Nummer des ersten oder einzigen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 angegebe-
nen Gefahrzettels anzugeben.

** Sofern nicht bereits an anderer Stelle auf dem Versandstück angegeben, ist an dieser Stelle der Name 
des Absenders oder des Empfängers anzugeben. 

Volles ADR

Gefahrgutbeauftragter

ADR-Lenkerausweis
Fahrzeug-Ausrüstung

Dokumenten-/
Fahrzeugkontrolle 
vor Beladung

2 × 4 – 12 kg
Feuerlöscher

Beförderungspapier etc.

Bezettelung und
Kennzeichnung

UN-geprüfte 
Verpackung

Unterweisung 1.3 ADR

Menge je Bef.-Einheit
Ladungsgrenzen

Ladungssicherung
7.5.7 ADR

Umverpackung möglich

alle ADR-Vorschriften

ADR-Transportmodell
Freistellungen aus Sondervorschriften 3.3 ADR
– Beförderung ohne ADR-Vorschriften
– Beförderung unter bestimmten Bedingungen

z. B. UN 1950, Sondervorschrift 190
Fassungsraum ≤ 50 ml; nicht giftig = kein ADR
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